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An alle eingetragene Elektroinstallationsunternehmen 
der Netze BW GmbH 

   
  
  
  
  

Installateurinformation 2/2016 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit informieren wir Sie über aktuelle Themen, veränderte Richtlinien und 
Neuerungen im Fachbereich. 
 
Folgende Themen finden Sie in der aktuellen Ausgabe: 
 

1 Angaben zur EEG-Umlage  – Anpassung der Anfrageformulare und des 

Netzanschlussportals 
2 Netze BW erweitert Ihren Internet-Service Baustrom kann jetzt online 

bestellt werden 
 
Sollten Sie noch weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre/n 
zuständige/n Netzkundenbetreuer/in in Ihrer Region oder schauen Sie im Internet 
unter www.netze-bw.de –> Partner -> Elektroinstallateure nach. 
 
 
Freundliche Grüße 
 
 
Netze BW GmbH 
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1 Angaben zur EEG-Umlage  – Anpassung der Anfra-
geformulare und des Netzanschlussportals 

 
Es  ist soweit: Zukünftig können die erforderlichen Informationen zur Ermittlung 
der EEG-Umlagepflicht direkt bei der Anfrage mittgeteilt werden. Nutzen Sie hier-
zu bitte ab sofort unsere neuen Anfrageformulare oder das Netzanschlussportal. 
 
Wichtig für Sie und Ihre Kunden: 
 

 Die Angaben zur Ermittlung der EEG-Umlagepflicht sind nur erforderlich, 
wenn ein Messkonzept zur Eigennutzung des erzeugten Stroms ausge-
wählt wurde. 

 Sofern Sie die Anfrage als Dritter für den Anlagenbetreiber in dessen Auf-
trag stellen, ist dies direkt über die Anfrage zu bestätigen. 

 Über die Angaben zum erwartenden Ertrag der Anlage und zum erwarte-
ten Selbstverbrauch kann bei Erzeugungsanlagen bis 10 kW(p) bestätigt 
werden, dass die selbst verbrauchte Strommenge von 10.000 kWh nicht 
überschritten werden kann und somit keine Messeinrichtung zur Ermitt-
lung des Selbstverbrauchs erforderlich ist. 

 Sollten sich künftig Änderungen der gemachten Angaben ergeben, sind 
diese vom Anlagenbetreiber unverzüglich mit dem bereitgestellten For-
mular der Netze BW GmbH mitzuteilen.  

 
Weitere Informationen rund um die EEG-Umlage finden Sie unter www.netze-
bw.de/eeg-umlagepflicht. Das hier veröffentlichte Formular ist erforderlich, wenn: 
 

 sich Änderungen der Angaben zur EEG-Umlagepflicht ergeben 

 eine Erstmeldung der Angaben zur EEG-Umlagepflicht gemacht werden 

muss 

 ein Ausnahmetatbestand zur Befreiung von der EEG-Umlage mitgeteilt 

werden möchte 

 es sich um eine Bestandsanlage handelt, die von der EEG-Umlage befreit 

ist 
 
Sie haben Fragen zu  den Formularen oder wünschen weitere Informationen? 
Dann rufen Sie uns einfach an. Ihren zuständigen Ansprechpartner finden Sie 
unter https://www.netze-bw.de/kunden/einspeiser-
eeg/anschluss/ansprechpartner.html . 

http://www.netze-bw.de/eeg-umlagepflicht
http://www.netze-bw.de/eeg-umlagepflicht
https://www.netze-bw.de/kunden/einspeiser-eeg/anschluss/ansprechpartner.html
https://www.netze-bw.de/kunden/einspeiser-eeg/anschluss/ansprechpartner.html
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2 Netze BW erweitert Ihren Internet-Service  
Baustrom kann jetzt online bestellt werden                 

Bei der Netze BW kann Baustrom seit Anfang des Jahres auch über das Internet 
bestellt werden und schreitet damit konsequent auf dem Weg voran, ihr Online-
Service-Angebot auszubauen.  
 
Bereits seit dem vergangenen Sommer können „Freileitungs-Isolierungen“ pa-
pierlos bestellt werden. Über 10.000 Anfragen an Baustromanschlüssen erhielt 
die Netze BW im Schnitt in den letzten Jahren.   
Gerade aus Sicht der Kunden erweise sich der Ablauf als bequemer und schneller.  
Die Hauptargumente: Installateure oder Bauherren seien nicht mehr auf die Bü-
rozeiten angewiesen. Zudem müssten die erforderlichen Daten nur einmal bei der 
Eingabe durch den Netzkunden bzw. dessen Dienstleister in die Hand genommen 
werden.  
Nach Eingang der Daten auf der Internetseite der Netze BW, können unsere Auf-
tragszentren in weniger als fünf Tagen eine verbindliche Auftrags- und Terminbe-
stätigung versenden. 
Für professionelle Dienstleister wie Installateure, die regelmäßig Baustroman-
schlüsse benötigen, steht nach einer einmaligen Registrierung ein besonders 
schneller Zugang zur Verfügung. 
 
Die Netze BW sieht sich laut Technik-Geschäftsführer Dr. Martin Konermann da-
mit als Pionier. Schon seit Jahren hat sich die Eingabe von Zählerwerten oder die 
Suche nach zertifizierten Installationsbetrieben über die Internetseite der Netze 
BW etabliert. Gleichzeitig bieten wir unseren Netzkunden aber weiterhin die ‚kon-
ventionellen‘ Wege an. 
 
https://www.netze-bw.de/baustromanschluss 
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